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B e k a n n t m a c h u n g 
des Nachtragswirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 des Abwas-
serzweckverbandes Westliche Mulde 
 

 

Aufgrund des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 

17.06.2014 (GVBl. LSA S.288) und des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 

(GKG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.1998 (GVBl. LSA S.81) in der 

jeweils aktuellen Fassung hat der AZV Westliche Mulde in seiner Verbandsversammlung am 

25.09.2023 folgenden Nachtragswirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Beschluss 

18/2023 beschlossen.  

 

 

Nachtragswirtschaftsplan 

 
Die Verbandsversammlung beschließt die vorliegende Haushaltssatzung zum Nachtragswirtschafts-

plan 2023 wie folgt: 

 

Erfolgsplan:  Erträge      14.046,2 T€  

   Aufwendungen     13.826,2 T€ 

   Betriebsergebnis               220,0 T€   

                         

Vermögensplan: Einnahmen        6.613,5 T€ 

   Ausgaben        6.613,5 T€ 

      

Kreditaufnahmen: Im Wirtschaftsplan ist eine Aufnahme von Krediten bis zu einer Höhe von 

2.368,1 T€ veranschlagt. 

 

Verpflichtungsermächtigungen:  

Im Wirtschaftsplan sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von  

551,8 T€ veranschlagt.  

 

Kassenkredit:              Die Aufnahme von Kassenkrediten ist bis zu einer Höhe von  

   1.500,0 T€ vorgesehen. 

           

Umlage:    Die Umlage beträgt insgesamt:               26.700,00 € 

 

Finanzierungsplan:     Dem beiliegenden Finanzierungsplan bis zum Jahr 2027 und der  

   Stellenübersicht wird zugestimmt. 
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2. Genehmigung 

 

Die Genehmigung des Nachtragswirtschaftsplanes 2023 wurde durch das Kommunalaufsichts-

amt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld am 24.10.2023 unter dem Aktenzeichen 

30/152120/119/NWP2023/Wi erteilt. 

 

          

 

3. Bekanntmachung 

 

Der vorstehende Beschluss zum Nachtragswirtschaftsplan 2023 und die Genehmigung wer-

den hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Der Nachtragswirtschaftsplan 2023 liegt nach § 16 Abs. 1 GKG LSA  i.V.m. § 102 Abs. 2 des 

Kommunalverfassungsgesetzes LSA ab dem 06.11.2023, an sieben aufeinander folgenden 

Werktagen (Montag bis Freitag), zur Einsichtnahme im Verwaltungssitz des AZV Westliche 

Mulde, OT Stadt Wolfen, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Bahnhofstraße 14a, in der Zeit von 8.00 

Uhr bis 16.00 Uhr (freitags bis 12.00 Uhr, dienstags bis 18.00 Uhr) öffentlich aus. 

 

 

 

gez. Koeckeritz 

Verbandsgeschäftsführerin 

AZV Westliche Mulde 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                


